
 

Für die Berichtsheftführung gilt grundsätzlich:  
» Die/der Auszubildende ist verpflichtet, das Berichtsheft regelmäßig der/dem Ausbilder/in 

vorzulegen.  
» Die/der Ausbilder/in hat das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen und diese Kontrolle sowie 

die sachliche Richtigkeit der Inhalte durch Unterschrift zu bestätigen 
» Die Führung des Berichtsheftes erfolgt während der Ausbildungszeit  

 

 

1.2 
Weitere vertragliche Regelungen 

Bitte im Berichtsheft einheften! 

Zusatzvereinbarung zum Ausbildungsvertrag über die Berichtsheftführung 

Zwischen dem/der Ausbildenden (Anschrift Unternehmen) 

      

      

      

 

und dem/der Auszubildenden (Anschrift) 

      

      

      

 

ggf. gesetzlich vertreten durch (Anschrift) 

      

      

      

 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass das Berichtsheft ein geeignetes Mittel ist die 

Ausbildungsinhalte zu festigen und zu vertiefen. Deshalb wird vereinbart, dass neben dem gesetzlich 

vorgeschriebenen Ausbildungsnachweis (Ziffer 2.1) folgende Inhalte zusätzlich anzufertigen sind: 

» Anzahl  Pflanzenbeschreibungen:        

» Anzahl Erfahrungs-/Sachberichte:        

» Abgabe des Berichtsheftes:  jeweils am Monatsersten  jeweils montags 

         

» Sonstiges:           

            

 
 
      

Datum, Unterschrift Ausbildende(r)/ 

Ausbilder(in) 

      
Datum, Unterschrift Auszubildende(r) 

       

ggf. Datum, Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte(r) 
 


